
Agenda:

 

1. Begrüßung und Eröffnung

2. Bestimmung des Protokollführers/der Protokollführerin

 

Feststellung der Präsenz

Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Mitgliederversammlung

Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung

Feststellung über die Einhaltung der verschmelzungsspezifischen Formalien samt Feststellung 
über die ordnungsgemäße Mitteilung der Tagesordnung bei der Einberufung er 
Mitgliederversammlungen

 

 

 

Gestellte Anträge :

 

3.     Erster Antrag :

 

Es wird beantragt, einen bestätigenden Zustimmungsbeschluss zur Verschmelzung des „Bund 
Deutscher Radfahrer (BDR) Bezirk Köln e.V.“ mit dem „Radsportbezirk Mittelrhein-Süd e.V.“ 
durch Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag zu fassen. Mitumfasst ist die Zustimmung zur 
Satzung des im Wege der Verschmelzung neu gegründeten Vereins „Radsportbezirk Köln-Bonn 
e.V. in der Fassung vom 15. Mai 2017, Gemäß beigefügtem Entwurf   Verschmelzungsvertrag 
in Anlage.

 

Zweiter Antrag :

 

Verzicht auf die Erstellung eines Verschmelzungsberichts und einer Verschmelzungsprüfung 
für einen jeden der Vereine (§ 8 Abs.3 UmwG) und infolge dessen auf eine 
Verschmelzungsprüfung (§§ 100 Abs.2 UmwG).

 

Dritter Antrag:

 

Bestätigende Wahl des ersten Vorstands des neu gegründeten Vereins „Radsportbezirk Köln-
Bonn e.V.“ durch die Mitgliederversammlungen beider Vereine. Vorgeschlagen waren und sind 
in den jeweils angegebenen Funktionen:

 

1.  Herr Helmut Elfgen,



geboren am 01. Mai 1950,

wohnhaft in 53844 Troisdorf, Zum Mühlenberg 2,

Erster Vorsitzender,

 

2.  Herr Harald Schulz,

geboren am 18, Februar 1954,

wohnhaft in 51149 Köln, Kasparstraße 88,

Zweiter Vorsitzender und stellvertretender Geschäftsführer,

 

3.  Herr Jan Haas

geboren am 16.September 1987

wohnhaft in 50678 Köln, Trayanstr. 10

Geschäftsführer, und

 

4.  Herr Manfred Orthmann,

geboren am 08. Februar 1955,

wohnhaft in 53757 Sankt Augustin, Rautenstrauchstraße 40,

Kassenwart und

 

5.  Herr Jörg Homann,

geboren am 05. August 1963,

wohnhaft in 53123 Bonn, Kuckucksweg 5,

Leiter Sportbetrieb.

 

Die bisherigen Vorstandsmitglieder und insbesondere der vertretungsberechtigte Vorstand 

gemäß § 26 BGB der sich verschmelzenden Vereine bleibt bis zur Eintragung des aufgrund 

Umwandlung neu gegründeten Vereins „Radsportbezirk Köln-Bonn e.V.“ in seiner Funktion 

erhalten und handlungsfähig.

 

4.         Sonstiges

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen

Anschreiben von Notar Römer 

Verschmelzungsvertrag vom 15. Mai 2017

Entwurf der Urkunde

Satzung vom 04. April.2017


	2. Bestimmung des Protokollführers/der Protokollführerin

